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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 3 Z 12 lit. b ASVG: 

72. Änderung der Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen, bei 
denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende 

Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann 

Die Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen, bei denen die ärztliche Bewil-
ligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten 
Verwendung ersetzt werden kann, Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 116/2004, zuletzt geändert durch die Amtli-
che Verlautbarung im Internet Nr. 136/2016, werden wie folgt geändert: 

1. Nach § 74 wird folgender § 75 angefügt: 

„Inkrafttreten der 72. Änderung 

§ 75. Die 72. Änderung der Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen und bei 
denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Ein-
haltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann, tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft.“ 

2. Die Anlage gemäß § 1 Abs. 2 wird wie folgt fortgesetzt: 
 Menge ATC-Code mit Wirkung vom 

Atozet 10 mg/10 mg Filmtabl. 30 St. C10BA05 1.1.2017 

Bei PatientInnen mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko gemäß ESC-Leitlinie, wenn mit Atorvastatin in maximal 
verträglicher Dosierung ein LDL-Zielwert von kleiner als 70 mg/dl oder (bei Nichterreichung des LDL-Zielwerts) 
eine Reduktion des LDL-Cholesterins um mindestens 50 % nicht erreicht werden kann. 
Atozet 10 mg/20 mg Filmtabl. 30 St. C10BA05 1.1.2017 

Bei PatientInnen mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko gemäß ESC-Leitlinie, wenn mit Atorvastatin in maximal 
verträglicher Dosierung ein LDL-Zielwert von kleiner als 70 mg/dl oder (bei Nichterreichung des LDL-Zielwerts) 
eine Reduktion des LDL-Cholesterins um mindestens 50 % nicht erreicht werden kann. 
Atozet 10 mg/40 mg Filmtabl. 30 St. C10BA05 1.1.2017 

Bei PatientInnen mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko gemäß ESC-Leitlinie, wenn mit Atorvastatin in maximal 
verträglicher Dosierung ein LDL-Zielwert von kleiner als 70 mg/dl oder (bei Nichterreichung des LDL-Zielwerts) 
eine Reduktion des LDL-Cholesterins um mindestens 50 % nicht erreicht werden kann. 
Atozet 10 mg/80 mg Filmtabl. 30 St. C10BA05 1.1.2017 

Bei PatientInnen mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko gemäß ESC-Leitlinie, wenn mit Atorvastatin in maximal 
verträglicher Dosierung ein LDL-Zielwert von kleiner als 70 mg/dl oder (bei Nichterreichung des LDL-Zielwerts) 
eine Reduktion des LDL-Cholesterins um mindestens 50 % nicht erreicht werden kann. 
    

 

 
 

* 
Die 72. Änderung der Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen und bei denen 
die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung 
der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann, erfolgte mit Entscheidung des Hauptverbandes vom 17.11.2016. 
 

Für den Hauptverband: 

Rabmer-Koller Hagenauer 
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